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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §56;

NAG 2005 §41a Abs10;

NAG 2005 §41a Abs9;

VwGVG 2014 §16 Abs1;

VwGVG 2014 §28 Abs1;

VwGVG 2014 §31;

VwRallg;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Hat das VwG das Verwaltungsverfahren mit Beschluss eingestellt, dann war im Zeitpunkt einer nach der Zustellung des

Einstellungsbeschlusses vorgenommenen Antragsänderung jenes Verfahren, in dem diese Änderung des Antrags

vorgenommen werden sollte, bereits beendet. Der nach der Zustellung des Einstellungsbeschlusses vorgenommenen

Änderung des Antrags kam daher nicht die Wirkung einer zulässigen Antragsänderung in einem o@enen Verfahren zu

(vgl E 16. September 2015, Ro 2015/22/0026).Hat das VwG das Verwaltungsverfahren mit Beschluss eingestellt, dann

war im Zeitpunkt einer nach der Zustellung des Einstellungsbeschlusses vorgenommenen Antragsänderung jenes

Verfahren, in dem diese Änderung des Antrags vorgenommen werden sollte, bereits beendet. Der nach der Zustellung

des Einstellungsbeschlusses vorgenommenen Änderung des Antrags kam daher nicht die Wirkung einer zulässigen

Antragsänderung in einem offenen Verfahren zu vergleiche E 16. September 2015, Ro 2015/22/0026).
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